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B E I T R A G S O R D N U N G 
 

 
 

§ 1 Grundsatz 
 
Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen 
der Mitglieder, sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 
 

§ 2 Beschlüsse 
 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe der Beiträge, die Aufnahmegebühren 
und Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren fest. 
 
2. Die festgesetzten Beiträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem 
der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein 
anderer Termin festgelegt werden.  
 

§ 3 Beiträge 
 

Sektion Monatsbeitrag Jahresbeitrag halbjährlicher Beitrag 
Fußball 10,00 € 120,00 €   60,00 € 
Volleyball 10,00 € 120,00 €   60,00 € 
Gymnastik 10,00 € 120,00 €   60,00 € 
Kegeln 10,00 € 120,00 €   60,00 € 
Kind unter 6 Jahren   5,00 €   60,00 €   ------------ 
Familienbeitrag 25,00 € 300,00 € 150,00 € 
Pferdesport   3,75 €   45,00 €   ------------ 
Fördermitglied    40,00 €  

 
Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 
 
Der Familienbeitrag gilt nur für zwei Erwachsene und Kinder unter 18 Jahren, die in einem 
Haushalt zusammenleben. 
 
Ermäßigte Beitragsformen müssen beantragt, die Begründung mit entsprechenden 
Unterlagen nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im 
Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge. 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats bei jährlicher 
Zahlweise zum 31.03. und bei halbjährlicher Zahlweise zum 31.03. und 30.09. eines jeden 
Kalenderjahres vom angegeben Konto eingezogen. Hierzu ist das ausgehändigte Formular 
auszufüllen. 
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§ 4 Beitragsaussetzung 
 
Eine Beitragsaussetzung ist grundsätzlich nicht möglich. Anträge zur Beitragsaussetzung 
müssen dem Vorstand schriftlich vorgelegt werden. Über die Beitragsaussetzung 
entscheidet der Vorstand. Eine rückwirkende Auszahlung von Mitgliedsbeiträgen ist nicht 
möglich.  
 

§ 6 Vereinsaustritt 
  
Der Vereinsaustritt ist in der Satzung §5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft in den 
Absätzen 4; 5 und 6 geregelt.  
 

§ 7 Inkrafttreten 
 
Die Beitragsordnung des Vereines SG Turbine Golzow e.V. tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 


